
 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

 

 

Niederschrift  

über die  

6. Sitzung des Finanz- und Personalausschusses 

der Stadt Burglengenfeld 

 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 03.12.2014 

Sitzungsort/-raum: im historischen Rathaussaal 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende: 19:30 Uhr 

 
 
Zur heutigen Sitzung des Finanz- und Personalausschusses wurden von Bürger-
meister Thomas Gesche sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen. Zu Be-
ginn der Sitzung waren Bürgermeister Thomas Gesche als Vorsitzender und 6 der 7 
Mitglieder des Finanz- und Personalausschusses anwesend. 
 
Der Finanz- und Personalausschuss war beschlussfähig, da sämtliche Mitglieder 
ordnungsgemäß geladen waren und die Mehrheit anwesend und stimmberechtigt 
war. 
 
Zeitpunkt und Ort der öffentlichen Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung 
ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwendungen vorgebracht.  
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Teilnehmerverzeichnis 
 
 
Anwesend waren: 
 
Funktion  
Name, Vorname Bemerkung 

1. Bürgermeister:  

Gesche, Thomas  1. Bürgermeister  

Ausschussmitglieder:  

Bernet, Christina Dr. med.  Stadträtin anwesend ab 19:04 Uhr 

Deml, Hans  Stadtrat  

Gruber, Josef  3. Bürgermeister  

Schreiner, Albin  Stadtrat  

Schwarz, Christoph  Stadtrat  

Steinbauer, August  Stadtrat  

1. stellv. Ausschussmitglieder:  

Bösl, Sebastian  Stadtrat Vertretung für Herrn Bernhard Krebs 

Von der Verwaltung waren anwesend:  

Frieser, Elke Stadtkämmerin  Leiterin Fachbereich 2  

Schriftführerin:  

Hobik, Daniela    

Stadtwerke Burglengenfeld:  

Gluth, Friedrich Vorstand der Stadtwerke zu TOP 2 öffentlicher Teil 

 
 
Nicht anwesend waren: 
 
Funktion  
Name, Vorname Bemerkung 

Ausschussmitglieder:  

Krebs, Bernhard  2. Bürgermeister entschuldigt 

Verwaltung:  

Haneder, Franz Stadtbaumeister  Leiter Fachbereich 4 abwesend 

Kolb, Fritz VOAR  Leiter Fachbereich 3 abwesend 

Schneeberger, Gerhard  VAR, Leiter Bürgerbüro abwesend 

Wittmann, Thomas VOAR  Leiter Fachbereich 1 entschuldigt 
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Tagesordnung 
 

A) Öffentliche Sitzung: 

  
1. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 

19.11.2014 
  
2. Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens "Städtische Friedhöfe 

Burglengenfeld - Teublitz"; 

 2.1 Änderung der Unternehmenssatzung der Stadt Burglengenfeld für das 
Kommunalunternehmen "Stadtwerke Burglengenfeld" 

 2.2 Erlass der Unternehmenssatzung für das gemeinsame Kommunalunter-
nehmen "Städtische Friedhöfe Burglengenfeld - Teublitz gKU" 

  
3. Erlass einer Informationsfreiheitssatzung - Antrag der CSU-Fraktion vom 

15.09.2014 
  
4. Anfragen nach § 30 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters 
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Protokol l  
 
 

A) Öffentliche Sitzung: 

Beschluss 
 

Nr.:20 
 

Gegenstand: Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung 
vom 19.11.2014 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 6 der 7 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Finanz- und Personalaus-
schusses vom 19.11.2014 wurde am 01.12.2014 den Ausschussmitgliedern zuge-
stellt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Finanz- und Personalaus-
schusses vom 19.11.2014 wird genehmigt. 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig. 
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Beschluss 
 

Nr.:21 
 

Gegenstand: Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens "Städtische 
Friedhöfe Burglengenfeld - Teublitz"; 
 
1. Änderung der Unternehmenssatzung der Stadt Burglengenfeld für 
das Kommunalunternehmen "Stadtwerke Burglengenfeld" 
 
2. Erlass der Unternehmenssatzung für das gemeinsame Kommu-
nalunternehmen "Städtische Friedhöfe Burglengenfeld - Teublitz 
gKU" 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 7 der 7 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Der Vorstand der Stadtwerke, Herr Friedrich Gluth, liefert folgende Informatio-
nen zum Sachverhalt: 

 

Im Bereich des Städtedreiecks wird zwischen den Kommunen bereits in verschiede-
nen Bereichen zusammengearbeitet. 

Wie sich in Gesprächen zwischen der Stadt Teublitz und den SWB ergeben hat, wä-
re ein weiterer Bereich das Friedhofwesen, bei dem die beiden Städte gemeinsam 
arbeiten könnten. 

Als eine Möglichkeit wurde dazu vom Rechtsberater die Gründung eines gemeinsa-
men Kommunalunternehmens zwischen den Städten Burglengenfeld und Teublitz 
aufgezeigt. 

Der Stadtrat Burglengenfeld hat sich in der Sitzung vom 26.8.14 grundsätzlich dafür 
ausgesprochen, dass die Gründung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens 
(gKU) anzustreben sei. 

 

Mit der verwaltungsmäßigen Abwicklung wurden die SWB beauftragt. 

Entsprechend diesem Auftrag wurde in Abstimmung mit der Stadt Teublitz und unter 
ständiger Einbindung des 1. Bürgermeisters der Stadt Burglengenfeld ein Satzungs-
entwurf für das geplante gKU erstellt. 

Dieser Satzungsentwurf ist bei einer gemeinsamen Sitzung von Ausschüssen aus 
Teublitz und Burglengenfeld am 3.11.2014 im Feuerwehrhaus Teublitz mit dem 
Rechtsberater besprochen worden. 

Der vorgelegte Entwurf wurde dann in wenigen Kleinigkeiten geändert, die neueste 
Fassung liegt diesem Vorlagebericht bei. 

Bevor die neue Unternehmenssatzung beschlossen wird, ist es erforderlich, die be-
stehende Unternehmenssatzung für die SWB zu ändern. 

Der Entwurf für die Änderungssatzung ist ebenfalls diesem Vorlagebericht beigefügt. 
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Im Vorfeld der heutigen Beratung wurden verschiedene Fragen aufgeworfen, die ins-
besondere die wirtschaftliche Seite der Zusammenarbeit im Rahmen eines gKU be-
treffen. 

Diese Fragen sollen im Rahmen der Möglichkeiten nachstehend noch einmal darge-
stellt werden. 

 

Zuerst aber zu einem rechtlichen Punkt. 

Mit der Streichung der Aufgabe Bestattungswesen / Friedhof in der Satzung der 
Stadtwerke Burglengenfeld AöR (Änderung der Unternehmenssatzung der Stadtwer-
ke Burglengenfeld AöR) fallen Vermögen und Verbindlichkeiten der Sparte wieder an 
die Stadt zurück. Der damit bei der Stadt für eine gedachte juristische Sekunde (wie-
der-)entstehende Regiebetrieb Bestattungswesen / Friedhof wird mit Errichtung des 
gemeinsamen Kommunalunternehmens „Städtische Friedhöfe Burglengenfeld – 
Teublitz gKU“ auf das gKU ausgegliedert (§ 1 Abs. 6 S. 1 des Satzungsentwurfs).  

Laut dem steuerlichen Berater ist dies nicht anders möglich, auch die Rechtsaufsicht 
sieht dies als den richtigen Weg an. 

Steuern sollten im größeren Umfang, soweit derzeit bekannt, durch diesen Schritt 
nicht anfallen. 

Eine für die Entscheidung wichtige Frage, ob ein gKU gegründet werden soll, ist, ob 
mit diesem Schritt wirtschaftliche Vorteile verbunden sind. 

Dies ist nach Ansicht der Regierung der Oberpfalz, des Landratsamtes und der Ver-
waltung der Fall. 

Für das Projekt gKU wurde bei der Regierung der Oberpfalz ein Antrag auf Gewäh-
rung einer Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung der „Interkommunalen Zu-
sammenarbeit“ gestellt. 

Zu dem Antrag, für den zwischenzeitlich durch die Regierung der Oberpfalz der vor-
zeitige Maßnahmenbeginn bewilligt wurde, musste u.a. eine Begründung für die 
Wirtschaftlichkeit der Unternehmensgründung beigefügt werden.  

Die Förderrichtlinien sehen vor, dass durch das gKU ein Effizienzgewinn von mindes-
ten 15 % erreicht werden muss. Dieser Effizienzgewinn ist nach Ansicht der Regie-
rung der Oberpfalz erreicht, wie sich aus dem Bescheid der Regierung vom 7.8.14 
ergibt. 

Die Begründung, aus der die wirtschaftlichen Gesichtspunkte ersichtlich sind, wurde 
diesem Vorlagebericht beigefügt. 

Einen Aspekt der Wirtschaftlichkeit, der im Zuwendungsantrag noch nicht enthalten 
ist, stellt auch der Umstand dar, dass bei einem größeren Unternehmen z.B. die Ein-
satzhäufigkeit des Leichenfahrzeuges häufiger gegeben wäre und durch diese Aus-
lastungserhöhung auch die Wirtschaftlichkeit steigen würde. 

Es wurde also schon im Vorfeld geprüft, ob die Gründung eines gKU einen wirt-
schaftlichen Schritt darstellen würde. 

 

Andere Fragen werden nachstehend in der Reihenfolge, wie sie gestellt wurden, be-
antwortet: 

- Bei der Gründung des gKU in der oben dargestellten Weise gehen alle Ver-
mögenswerte und Verbindlichkeiten des Friedhofes und des Bestattungsun-
ternehmens auf das gKU über 

- Von der Stadt Burglengenfeld würde (Stand 31.12.2014) ein Anlagevermögen 
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von 525.300,68 € in das gKU eingebracht, wobei auf den hoheitlichen Teil 
524.450,18 € entfallen und auf das Bestattungsunternehmen 850,50 € 

- Im Bereich Friedhof Burglengenfeld sind derzeit ständig zwei Mitarbeiter be-
schäftigt, weitere Mitarbeiter werden je nach Bedarf aus dem Bereich Bauhof 
hinzugezogen 

- Im FH Burglengenfeld sind derzeit 1970 Gräber und 82 Urnennischen belegt 

- Der Investitionsstau in Teublitz und Katzdorf ist nach Aussage der Verantwort-
lichen nicht unerheblich, genauere Angaben liegen hierzu aber nicht vor (we-
gen der beabsichtigten Friedhof-Gebühren aber auch nicht maßgeblich) 

- Vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 hat sich das Anlagevermögen wie folgt entwi-
ckelt:  
Friedhof: am 1.1.14 war ein Stand von 498.542,18 € gegeben, am 31.12.14 
wird sich das Anlagevermögen auf 524.450,18 € belaufen 
Bestattungsunternehmen: Der Stand des Aktenvermerk am 1.1.14 liegt bei 
1.263,50 €, am 31.12.14 bei 850,50 €.  

- Wenn keine besonderen Investitionen getätigt werden, wird sich das Anlage-
vermögen in Burglengenfeld im Jahr 2015 wieder in etwa um den gleichen Be-
trag verändern 

- Für den Friedhof Teublitz ist 1 ständiger Mitarbeiter vorgesehen 

- Wenn zusätzliches Personal aus den Bauhöfen benötigt wird, ist dies vom 
gKU zwar zu bezahlen, hierauf fällt jedoch keine USt. an  

- Für den Friedhof Teublitz sollte eine Neueinstellung vorgenommen werden 

- Aus dem Friedhof Burglengenfeld sollten die beiden Mitarbeiter in das gKU 
wechseln 

- Burglengenfeld wird keine Friedhof-Erweiterungen benötigen, jedoch evtl. 
werden neue Urnennischen und Erdurnenfelder benötigt 

- Zu den notwendigen Investitionen liegen keine Angaben vor. Diese Frage ist 
auch aufgrund der derzeit erheblichen Veränderungen bei der Bestattungskul-
tur nicht zu beantworten. Hier wird sich zukünftig vielmehr die Frage stellen, 
wie wegen der Veränderungen die Friedhöfe zu gestalten sein werden 

 

Im Vorfeld der Sitzung wurde geäußert, dass erst die rechtliche Seite geprüft und 
danach erst der wirtschaftliche Aspekt gewürdigt wurde. Diese Aussage ist unzutref-
fend. Vielmehr wurde selbstverständlich in vielen Gesprächen eruiert, welche wirt-
schaftlichen Vorteile mit diesem Schritt verbunden sein können. Danach ist die recht-
liche Umsetzung in Angriff genommen worden. Wegen der wirtschaftlichen Aspekte 
wird auf die oben gemachten Ausführungen verwiesen. 

 

Ergänzung: 
 
Seit Erstellung des Vorlageberichtes haben sich bezüglich des für die Gründung des 
gKU vorgesehenen Zeitrahmens Änderungen ergeben. In den vorliegenden Sat-
zungsentwürfen ist als Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der 01.01.2015 genannt. Da 
nach der Beschlusslage der Stadt Teublitz dieses Datum auf keinen Fall zu halten 
ist, müssen diese Satzungsbestimmung neu geregelt werden. Diese Ermächtigung 
greift aber nur dann, wenn gesichert ist, dass die Stadt Teublitz den Beschluss fasst, 
dass zeitgleich das gemeinsame Kommunalunternehmen entsteht und zum gleichen 
Zeitpunkt auch die Unternehmens-Satzung für das „Städtische Friedhöfe Burglen-
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genfeld – Teublitz gKU“ in Kraft tritt. 
 
 
geändert beschlossen 
 
 
Beschluss: 
 
Die Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens zusammen mit derStadt 

Teublitz „Städtische Friedhöfe Burglengenfeld – Teublitz gKU“ wird beschlossen. 

1. Der vorliegende Entwurf vom 01.12.2014 der Satzung der Stadt Burglengenfeld 
zur 7. Änderung der Unternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen 
„Stadtwerke Burglengenfeld“ wird mit nachstehender Änderung als Satzung be-
schlossen. Unter Berücksichtigung der nachstehend aufgeführten Änderung ist der 
Satzungsentwurf, der der Niederschrift beigefügt wird, Bestandteil dieses Be-
schlusses. 
Änderung: „Hinsichtlich § 2 In-Kraft-Treten wird beschlossen, dass der in Satzung 
genannte Zeitpunkt 01.01.2015 gestrichen wird. Es wird beschlossen, dass die 
Verwaltung den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens festlegen kann. Diese Ermächti-
gung greift aber nur dann, wenn gesichert ist, dass die Stadt Teublitz den Be-
schluss fasst, dass zeitgleich das gemeinsame Kommunalunternehmen entsteht 
und zum gleichen Zeitpunkt auch die Unternehmens-Satzung für das „Städtische 
Friedhöfe Burglengenfeld – Teublitz gKU“ in Kraft tritt. 

 
2. Der vorliegende Entwurf der Unternehmenssatzung für das „Städtische Friedhöfe 

Burglengenfeld – Teublitz gKU“ wird als Satzung beschlossen. Unter Berücksichti-
gung der nachstehend aufgeführten Änderung ist der Satzungsentwurf, der der 
Niederschrift beigefügt wird, Bestandteil dieses Beschlusses. Änderung: „Hinsicht-
lich     § 15 Inkrafttreten wird beschlossen, dass der in der Satzung genannte Zeit-
punkt 01.01.2015 gestrichen wird. Es wird beschlossen, dass die Verwaltung den 
Zeitpunkt, zu dem das gemeinsame Kommunalunternehmen entsteht und zu dem 
gleichzeitig die Satzung in Kraft tritt, festlegen kann. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Ja 7  Nein 1   
 
 
Anlagen 2: 
 

- Satzung zur Änderung der Unternehmenssatzung der Stadt Burglengenfeld für 
das Kommunalunternehmen „Stadtwerke Burglengenfeld“ – Entwurf vom 
03.12.2014 

- Unternehmenssatzung für das „Städtische Friedhöfe Burglengenfeld – Teublitz 
gKU“ 
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- Anlage 1 zu TOP 2 – Satzung zur Änderung der Unternehmenssatzung der 
Stadt Burglengenfeld für das Kommunalunternehmen „Stadtwerke Burglengen-
feld“ - Entwurf vom 03.12.2014 

 
 
 
 

Satzung 
der Stadt Burglengenfeld 

zur 7. Änderung der Unternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen 
„Stadtwerke Burglengenfeld“ 

 
 

Vom …. 
 
 

Aufgrund von Art. 89 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der 
Fassung vom 22.08.1998 (GVBl. 3. 796) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.07.2012 (GVBl. S. 366) erlässt die Stadt Burglengenfeld folgende Satzung: 
 
 
 

§ 1 Änderung 
 
Die Satzung der Stadt Burglengenfeld für das Kommunalunternehmen „Stadtwerke 
Burglengenfeld“ vom 22.Oktober 1997 in der Fassung der 6. Änderung vom 
28.11.2014 wird wie folgt geändert: 
 

§ 3 Abs. 1 Ziff. 3. Bestattungswesen wird ersatzlos gestrichen 
 

 
 

§ 2 In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
 

Burglengenfeld, den ……… 
Stadt Burglengenfeld 

 
 
 

Thomas Gesche 
1.Bürgermeister 

 
 



10 

- Anlage 2 zu TOP2 - Unternehmenssatzung für das „Städtische Friedhöfe Burg-
lengenfeld – Teublitz gKU“ 
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Beschluss 
 

Nr.:22 
 

Gegenstand: Erlass einer Informationsfreiheitssatzung - Antrag der CSU-Fraktion 
vom 15.09.2014 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 7 der 7 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Von der CSU-Fraktion Burglengenfeld wurde mit Schreiben vom 15.09.2014 ein An-
trag „Gläsernes Rathaus – Erlass einer Informationsfreiheitssatzung“ eingebracht. 
Das Schreiben einschließlich Satzungsentwurf wurde den Mitgliedern des Finanz- 
und Personalausschusses in der Sitzung vom 17.09.2014 ausgeteilt. 
 
Seitens des Gremiums ist über den Erlass dieser Satzung zu beraten, sie liegt als 
Entwurf bei. 
 
Zum Sitzungsbeginn wurde zum Entwurf der Informationsfreiheitssatzung vom 
01.12.2014 ein Formulierungsvorschlag zu § 13 Kosten ausgeteilt: 
 
Für Amtshandlungen aufgrund dieser Informationsfreiheitssatzung werden der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller die entstehenden Kosten (Gebühren und Ausla-
gen) entsprechend der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amts-
handlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Burglengenfeld (Kostensatzung) in 
der jeweils geltenden Fassung berechnet. Die Gebühren sind so zu bemessen, dass 
zwischen Verwaltungsaufwand einerseits und dem Recht auf Akteneinsicht anderer-
seits ein angemessenes Verhältnis besteht. Mündliche und fernmündliche Auskünfte 
ergehen kostenfrei. 
 
 
 
geändert beschlossen 
 
 
Beschluss: 
 
Der vorliegende Entwurf vom 01.12.2014 der Satzung zur Regelung des Zugangs zu 
Informationen des eigenen Wirkungskreises der Stadt Burglengenfeld (Informations-
freiheitssatzung) wird als Satzung beschlossen. „§ 13 Kosten“ enthält folgenden 
Wortlaut: 
 
Für Amtshandlungen aufgrund dieser Informationsfreiheitssatzung werden der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller die entstehenden Kosten (Gebühren und Ausla-
gen) entsprechend der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amts-
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handlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Burglengenfeld (Kostensatzung) in 
der jeweils geltenden Fassung berechnet. Die Gebühren sind so zu bemessen, dass 
zwischen Verwaltungsaufwand einerseits und dem Recht auf Akteneinsicht anderer-
seits ein angemessenes Verhältnis besteht. Mündliche und fernmündliche Auskünfte 
ergehen kostenfrei. 
 
Der Satzungsentwurf, der der Niederschrift beigefügt wird, ist Bestandteil dieses Be-
schlusses. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig. 
 
 
Anlage 1: 
 

- Entwurf Informationsfreiheitssatzung 
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Satzung 

zur Regelung des Zugangs zu Informationen des eigenen Wirkungskreises der 

Stadt Burglengenfeld 

(Informationsfreiheitssatzung) 

Vom ……………………. 

 

Auf Grund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erlässt die 

Stadt Burglengenfeld folgende Satzung über den Zugang zu gemeindlichen Informationen: 

 

Inhaltsübersicht: 

§ 1 Zweck der Satzung 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

§ 3 Informationsfreiheit 

§ 4 Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs 

§ 5 Antragstellung 

§ 6 Erledigung des Antrages 

§ 7 Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsordnung 

§ 8 Schutz des behördlichen Entscheidungsbildungsprozesses 

§ 9 Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

§ 10 Schutz personenbezogener Daten 

§ 11 Trennungsprinzip 

§ 12 Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten 

§ 13 Kosten 

§ 14 Inkrafttreten 

zu TOP 3 der Finanz- und Personalausschuss-
sitzung am 03.12.2014 
 

Entwurf  
(auf der Grundlage des CSU-Antrages vom 15.09.2014) 
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§ 1 Zweck der Satzung 

(1)  Zweck dieser Satzung ist es, den freien Zugang zu den bei der Stadt vorhandenen In-
formationen zu gewährleisten und die grundlegenden Voraussetzungen festzulegen, 
unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen. 

(2) Von der Satzung betroffen sind ausschließlich Informationen in Angelegenheiten des 

eigenen Wirkungskreises der Stadt Burglengenfeld. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1)  Informationen im Sinne dieser Satzung sind alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder DV-Form 
oder auf sonstigen Informationsträgern bei der Stadt vorhandenen Informationen in An-
gelegenheiten des eigenen Wirkungskreises. 

(2)  Informationsträger sind alle Medien, die Informationen in Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises in Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform oder in sonstiger 
Form speichern können. 

 

§ 3 Informationsfreiheit 

Jede Bürgerin und jeder Bürger der Stadt Burglengenfeld hat Anspruch auf Zugang zu den 
von dieser Satzung erfassten Informationen. 

 

§ 4 Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs 

(1)  Die Stadt hat nach Wahl der Antragstellerin oder des Antragstellers Auskunft zu ertei-
len, Akteneinsicht zu gewähren oder die Informationsträger zugänglich zu machen, die 
die begehrten Informationen enthalten. 

(2)  Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer öffentlicher Stellen, die 
nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen werden sollen, so weist die Stadt 
auf diese Tatsache hin und nennt die für die Entscheidung über die Einsicht in diese 
Akten zuständige Stelle. 

(3)  Die Stadt stellt ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für den 
Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. Kann die 
Stadt die Anforderungen von Satz 1 nicht erfüllen, stellt sie Kopien kostenlos zur Verfü-
gung. 

(4)  Die Stadt stellt auf Antrag Kopien der Informationsträger, die die begehrten Informatio-
nen enthalten, auch durch Versendung zur Verfügung.  

(5) Die Stadt kann auf eine Veröffentlichung insbesondere im Internet verweisen, wenn sie 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller die Fundstelle angibt. 
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§ 5 Antragstellung 

(1)  Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag kann schriftlich, 
mündlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form gestellt werden. 

(2)  Der Darlegung eines rechtlichen Interesses oder einer Begründung des Antrages be-
darf es nicht. 

(3)  Im Antrag sind die begehrten Informationen zu benennen. Sofern der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller Angaben zur Umschreibung der begehrten Informationen feh-
len, hat die Stadt die Antragstellerin oder den Antragsteller zu beraten.  

(4)  Der Antrag soll bei der zuständigen Stelle gestellt werden. Zuständige Stelle ist die 
Dienststelle der Stadt, bei der die begehrten Informationen vorhanden sind. § 4 Abs. 2 
bleibt unberührt. Ist die Stelle, bei der ein Antrag gestellt wird, nicht die zuständige Stel-
le, so hat sie die nach Satz 2 zuständige Stelle zu ermitteln und der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller zu benennen. 

 

§ 6 Erledigung des Antrages 

(1)  Die Stadt macht die begehrten Informationen unverzüglich, spätestens aber innerhalb 
eines Monats zugänglich. 

(2)  Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des begehrten Zugangs zu In-
formationen ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist schriftlich zu erteilen und zu 
begründen. Wurde der Antrag mündlich gestellt, gilt Satz 1 nur auf ausdrückliches Ver-
langen der Antragstellerin oder des Antragstellers. 

(3)  Soweit Umfang und Komplexität der begehrten Informationen dies rechtfertigen, kann 
die Frist des Absatzes 1 auf zwei Monate verlängert werden. Soweit die Komplexität 
der begehrten Informationen dies rechtfertigt, kann die Frist des Absatzes 2 Satz 1 auf 
zwei Monate verlängert werden. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die 
Fristverlängerung und deren Gründe schriftlich zu informieren. Absatz 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

(4)  Wird der Antrag nicht innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist beschieden, gilt dies 
als Ablehnung. 

 

§ 7 Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsordnung 

Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist insbesondere abzulehnen, soweit und solange  

1.  die Preisgabe der Informationen das Wohl des Bundes, des Landes oder der Stadt 
beeinträchtigen würde,  

2.  die Preisgabe der Informationen die Landesverteidigung oder die innere Sicherheit 
schädigen würde, 

3. die begehrten Informationen nach einem Gesetz geheim gehalten werden müssen, 
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4.  die begehrte Informationen ein anhängiges Gerichtsverfahren, ein Ordnungswidrig-
keitsverfahren oder Disziplinarverfahren betrifft oder  

5. die begehrte Information ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren betrifft. 

 

§ 8 Schutz des behördlichen Entscheidungsbildungsprozesses 

(1)  Der Antrag auf den Zugang zu Informationen ist abzulehnen für Entwürfe zu Entschei-
dungen sowie die Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit 
und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Ent-
scheidung vereitelt würde. 

(2)  Der Antrag kann abgelehnt werden für Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil 
eines Vorgangs werden sollen und alsbald vernichtet werden. 

(3)  Geheimzuhalten sind Protokolle vertraulicher Beratungen. 

(4)  Informationen, die nach Absatz 1 und 3 vorenthalten worden sind, sind jedoch spätes-
tens und unverzüglich nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens zugänglich zu ma-
chen. Dies gilt hinsichtlich Absatz 3 nur für Ergebnisprotokolle. 

 

§ 9 Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

(1)  Der Antrag auf Zugang zu Informationen kann abgelehnt werden, soweit durch die 
Übermittlung der Informationen ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird 
und die schutzwürdigen Belange der oder des Betroffenen das Offenbarungsinteresse 
der Allgemeinheit erheblich überwiegen. 

(2) Soll Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gewährt werden, so hat die Ge-
meinde der oder dem Betroffenen vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Auf Verlangen der Antragstellerin oder des Antragstellers ersucht die Stadt die oder 
den Betroffenen auch um Zustimmung zur Freigabe der begehrten Informationen.  

 

§ 10 Schutz personenbezogener Daten 

(1)  Der Antrag auf den Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit durch die Be-
kanntgabe der Informationen personenbezogene Informationen offenbart werden, es 
sei denn, 

1.  die Offenbarung ist durch Rechtsvorschrift erlaubt, 

2.  die Antragstellerin oder der Antragsteller machen ein rechtliches Interesse an der 
Kenntnis der begehrten Informationen geltend und überwiegende schutzwürdige 
Belange der oder des Betroffenen stehen der Offenbarung nicht entgegen. 

(2)  Soll Zugang zu personenbezogenen Informationen gewährt werden, so ist die oder der 
Betroffene über die Freigabe von Informationen zu unterrichten, falls dies nicht mit ei-
nem unvertretbaren Aufwand verbunden ist. 

(3)  Können durch den Zugang zu Informationen schutzwürdige Belange der oder des Be-
troffenen beeinträchtigt werden, so hat die Stadt dieser oder diesem vorher Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben; auf Verlangen der Antragstellerin oder des Antrag-
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stellers ersucht die Gemeinde die oder den Betroffenen auch um Zustimmung zur Frei-
gabe der begehrten Informationen. 

 

§ 11 Trennungsprinzip 

(1)  Die Stadt trifft geeignete organisatorische Vorkehrungen, damit Informationen, die auf-
grund der §§ 7 bis 10 nicht zugänglich gemacht werden dürfen, möglichst ohne unver-
hältnismäßigen Aufwand abgetrennt werden können. 

(2)  Wenn nur Teile des angeforderten Dokuments der Schutzbestimmung der §§ 7 bis 10 
unterliegen, werden die übrigen Teile des Dokuments der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller zugänglich gemacht. 

 

§ 12 Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten 

Rechtsvorschriften, die einen weitergehenden Zugang zu Informationen ermöglichen oder 
ihre Grundlage in besonderen Rechtsverhältnissen haben, bleiben unberührt. 

 

§ 13 Kosten 

Für Amtshandlungen aufgrund dieser Informationsfreiheitssatzung werden der Antragstelle-
rin oder dem Antragsteller die entstehenden Kosten (Gebühren und Auslagen) entsprechend 
der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wir-
kungskreis der Stadt Burglengenfeld (Kostensatzung) in der jeweils geltenden Fassung be-
rechnet. Die Gebühren sind so zu bemessen, dass zwischen Verwaltungsaufwand einerseits 
und dem Recht auf Akteneinsicht andererseits ein angemessenes Verhältnis besteht. Münd-
liche und fernmündliche Auskünfte ergehen kostenfrei. 

 

§ 14 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2015 zunächst für ein Jahr in Kraft. Sie wird unbefristet gül-
tig, falls der Stadtrat bis zum 31.12.2015 nichts Gegenteiliges beschließt. 

 

Burglengenfeld, den ………………….. 
 

Stadt Burglengenfeld 
 
 

 

Thomas Gesche 
1. Bürgermeister 
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Gegenstand: Anfragen nach § 30 der Geschäftsordnung / Informationen des Bür-
germeisters 

 
Anfragen nach § 30 der Geschäftsordnung: 
 
Keine 
 
Informationen des Bürgermeisters: 
 
Keine  
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